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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
21.10.2020 
2032/2020 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung 24.11.2020 
 
 
Beratung und Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan 2021 für den städt. Waldbesitz im 
Rahmen der Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der Grundlage des Forstbetriebsplanes vom 01.01.2004 hat das zuständige Regionalforst-
amt Rureifel-Jülicher Börde den Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021 vorge-
legt. 
 
In dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 ist ein größerer Eingriff im Bereich von Müllendorf 
eingeplant. Auf der vorgenannten Fläche werden schlagreife Pappeln geräumt werden. Des 
Weiteren werden in erster Linie Nachbesserungen der durch Trockenheit geschädigten Kultu-
ren über den gesamten Stadtwald vorgenommen. Die Ersatzpflanzung soll mit Roteichen, 
Winterlinden und Schwarznüssen erfolgen. Für den Forstschutz wurde ein Betrag von 375,-- € 
vorgesehen und 3.009,-- € für Astung und Läuterung von Jungbeständen. Für Hauungsmaß-
nahmen wurde ein Betrag von 11.200,-- in den Haushaltsplan eingestellt.  
In verschiedenen weiteren Abteilungen des städtischen Waldbesitzes sind Strukturdurchfors-
tungen zur Erhöhung der Stabilität der Bestände und zur Werterhöhung vorgesehen.   
Im Bereich der Wegeunterhaltung werden 4.000,-- € für den Aufhieb und die Pflege von 
Wanderwegen benötigt.  
Unter Berücksichtigung aller im Wirtschaftsplan 2021 eingestellter Maßnahmen ergeben sich 
Gesamtkosten in Höhe von 27.151,-- €. Demgegenüber stehen geplante Einnahmen aus dem 
Holzverkauf in Höhe von 10.000,-- €. Zur Finanzierung des Forstwirtschaftsplanes besteht ein 
Zuschussbedarf von 17.151,-- €.  
 
Die Ausschussvorsitzende und die Fraktionsvorsitzenden erhalten jeweils eine Kopie des 
Forstwirtschaftsplanes 2021 mit der Sitzungseinladung.  
Vertreter des Forstamtes Rureifel-Jülicher Börde werden den Wirtschaftsplan in der Sitzung 
erläutern.  
  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt- und Bauausschuss beschließt die Durchführung der im Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2021 vorgeschlagenen forstwirtschaftlichen Maßnahmen unter der Voraussetzung, dass 
die Haushaltsmittel hierfür bereitgestellt werden.   
  
 
 
Anlage/n:  
Forstwirtschaftsplan 2021 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Houben, 02451 - 629 227) 
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